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Rahmenvereinbarung zur Veröffentlichung 
von Stellenanzeigen

Vergabenummer: 40-002-2026 

Zuschlagskriterien und Gewichtung 

1. Zuschlagskriterium „Preis“

Das Zuschlagskriterium „Preis“ hat für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots eine 

Gewichtung von 100 % (= 100 Gewichtungspunkte). 

Für die Bewertung dieses Zuschlagskriteriums wird der angebotene Bruttoauftragswert 

unter Berücksichtigung von ggf. gewährten Preisnachlässen zu Grunde gelegt.  

Bei der Bewertung des Preises können maximal 1000 Wertungspunkte erreicht werden. 

Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die vollen 1000 Wertungspunkte. 

Alle höher bepreisten Angebote werden zu dem niedrigsten Angebot ins Verhältnis 

gesetzt und entsprechend der prozentualen Abweichung von der Höchstpunktzahl 

ausgehend bewertet. 




